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hallo ines,
ich bin noch im ref, also noch privat und durch beihilfe versichert, und hatte mich vor einem
jahr informiert, wie die behandlung und finanzierung einer zahnklammer bei meiner tochter
ablaufen wird.

die pk (bei mir debeka) hätte fast alle posten übernommen.

das "problem" mit der beihilfe war bzw. ist aber, dass sie kostenvoranschläge nicht gründlich
sichtet und genehmigt wie die pk, sondern nur allgemeine hinweise verschickt. da steht dann
auf 2-3 seiten, welchen satz sie in der regel für welche behandlungen übernimmt, dass bei
"besonderen gründen", die der kieferorthopäde schriftlich darlegen muss, auch mehr
übernimmt, dass man auf keinen fall eine honorarversicherung unterschreiben soll usw.
sie schreibt nicht konkret, welche der posten des kostenvoranschlages sie sicher übernehmen
wird und welche nicht!

danach war ich total verunsichert. da die beihilfe immerhin 80% der behandlungskosten meiner
tochter übernehmen sollte, hätte ich bei jeder behandlung, die den regelsatz übersteigt (was
bei kieferorthopäd. behanldungen leider oft vorkommt) das risiko eingehen müssen,
abzuwägen, ob ich der behandlung zustimme und falls die beihilfe dann nicht alles zahlt, den
rest zu übernehmen.
ob bzw. wie viel die beihilfe dann tatsächlich übernimmt, erfährt man leider erst nach der
behandlung und nach einreichen der rechnung, so dass ich im schlimmsten fall für einige
behandlungen viel hätte zuzahlen müssen, was mit einem ref-gehalt nicht möglich war/ist.

deswegen habe ich mich beschlossen, die kieferorthpäd. behanldung erst zu beginnen, wenn
ich ein gesichert höheres gehalt habe...

natürlich ist das auch abhängig von jeweiligen kieferorthopäden!
ich hatte damals leider einen erwischt, der keine große lust zeigte, mir aus seiner erfahrung zu
schildern, wo er meint, dass die beihilfe den posten vermutlich übernimmt und wo nur zum teil,
so dass die kosten für mich ein wenig absehbarer gewesen wären .
zudem wollte er, dass ich eine honorarabsicherung unterschreibe, so dass er sein geld auf

jeden fall bekommt, egal ob von der beihilfe oder von mir 
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ob die beihilfe einen zu hohen satz schließlich übernimmt, hängt im großen und ganzen davon
ab, wie ausführlich und plausibel die begründung des kieferorthopäden für den höheren satz ist.
aber wenn ich ihm sein honorar eh absichern muss, muss er sich bei diesen bergündungen, die
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den zeitaufwand für das rechnung-schreiben natürlich erhöhen, nicht mehr sooo große müde
geben, weil er sein geld ja eh bekommt.

ich möchte die kieferorthopäden hiermit auf keinen fall schlecht machen!!! 
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nur war meine erfahrung mit dem einen nicht so gut.
natürlich ist es auch nicht die regel, dass man im ref schon ein kind hat, das eine
kieferorthopädische behandlung braucht und die man, da alleinerziehend, alleine regeln und

evtl. teils alleine zahlen muss 

ich werde mir aber im neuen jahr, dann vermutlich wieder kassenversichert, die dann 2.
meinung bei einem anderen kieferorthopäden einholen!
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